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Amtsblatt 

für den Landkreis Teltow-Fläming 20/2022 

 

Bekanntmachungen des Landkreises 

Allgemeinverfügung zur Änderung der Allgemeinverfügung des Landkreises Teltow-Fläming 

zur Absonderung von Verdachts- sowie von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen 

vom 6. Mai 2022 

 

Der Landkreis Teltow-Fläming erlässt auf der Grundlage der § 28 Absatz 1 Satz 1, § 29 und § 30 des 

Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Verbindung mit § 2 Absatz 1 und § 3 Absatz 1 des Brandenburgi-

schen Gesundheitsdienstgesetzes (BbgGDG) folgende Allgemeinverfügung: 

 

1. In Nr. 8 Satz 1 wird die Angabe „30. Juni 2022“ durch die Angabe „31. August 2022“ ersetzt. 

2. Diese Allgemeinverfügung tritt am 30. Juni 2022 in Kraft.  

 

 

Begründung 

Zu Nummer 1: 

Im Rahmen der fortwährenden Beobachtung und Überprüfung des Pandemiegeschehens wurde fest-

gestellt, dass eine Fortgeltung der Maßnahmen, die geeignet sind, eine Ausbreitung der Infektion mit 

SARS-CoV-2 soweit wie möglich zeitlich zu verlangsamen, geboten ist. Aufgrund des aktuellen Infek-

tionsgeschehens besteht nach wie die Notwendigkeit, Personen abzusondern, die positiv auf das Vor-

handensein des Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurden sowie die Testung vor Wiederaufnahme 

der Tätigkeit bei Beschäftigten, die mit vulnerablen Personen arbeiten. Vor diesem Hintergrund wird 

die Allgemeinverfügung vom 6. Mai 2022 bis zum 31. August 2022 verlängert. 

 

Zu Nummer 2: 

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten der Allgemeinverfügung. 

 

 

 

Wehlan 

Landrätin 

 


